
Organisatorische Hinweise 
 
Absenzen und Halbtage 
 
Absenzen 
Die Eltern oder deren Vertreter sind verpflichtet, die Kinder regelmässig zur Schule zu schicken. 
Kann ein Kind wegen Krankheit, Unfall, Arztbesuch oder Todesfall im engsten Familienkreis die 
Schule nicht besuchen, orientieren die Eltern die Schule rechtzeitig. Die Information über 
unvorhersehbare Absenzen kann über eine Mitschülerin oder über einen Mitschüler erfolgen. 
In voraussehbaren Fällen ist im Voraus, in allen anderen Fällen danach die Abwesenheit des 
Kindes durch die Eltern persönlich schriftlich zu entschuldigen. 
 
Halbtage 
Fünf frei wählbare Halbtage stehen den Eltern zur Verfügung, um ihr Kind ohne 
Entschuldigungsgrund nicht zur Schule zu schicken. 
Die Lehrkraft ist spätestens am Vortag zu orientieren. Das selbstständige Nacharbeiten des 
versäumten Unterrichtsstoffes liegt in der Verantwortung der Schüler und ihrer Eltern. 
 
Im Klassenzimmer etwas vergessen 
 
Grundsätzlich wird nach Schulschluss kein Schlüssel zum Öffnen von Zimmertüren abgegeben. 
Befindet sich eine Lehrkraft im Schulhaus oder findet an anderen Klassen Unterricht statt, werden 
Ausnahmen bewilligt.  
 
Ausflugs- und Reiseordnung 
 
Damit wir gute Ausflüge erleben, ist es wichtig, dass wir uns an Regeln des Zusammenlebens 
halten. Die wichtigsten Regeln halten wir hier fest: 

• Ich halte mich an ein Konsumverbot für Suchtmittel wie Raucherwaren und Alkohol! 
• Während des ganzen Ausflugs nehme ich Rücksicht auf die andern und bemühe mich um 

konstruktive Zusammenarbeit. 
• Ich weiss, dass im Falle eines Verstosses gegen diese Abmachungen die Eltern orientiert 

werden und ein Ausschluss erfolgen kann. 
• Bei mehrtägigen Reisen oder Lagern wird je nach Situation eine individuelle Ordnung 

besprochen und vor Beginn der Reise oder des Lagers von den Schülerinnen und Schülern 
sowie von den Eltern unterschrieben. 

 
Schülertransport 
Wie komme ich zu meinem BEO-Abo? 
 
Kindergarten 
Die Kinder der Gemeinde Schattenhalb besuchen den Kindergarten in Meiringen. Die Fahrkosten 
für den Ortsbus übernimmt der Kindergartenverein.  Das BEO-Abo erhalten die Kinder am ersten 
Tag im Kindergarten. 
 
Primar- und Realschule 
Die Schülerinnen und Schüler von Geissholz, Lammi und Falcheren fahren ebenfalls mit dem 
Ortsbus. Die Eltern holen beim Bahnschalter das BEO-Abo. Dazu sind Name, Adresse, 
Geburtsdatum, Passfoto und Telefonnummer erforderlich. Achtung: 1. – 3. Klasse unbedingt 
Zonen 120 und 130 (Sportunterricht Innertkirchen) wählen! Auf der Gemeindeverwaltung 
Schattenhalb werden 80% des Preises gegen Beleg zurückerstattet. 
 
Die Schülerinnen und Schüler von Falcheren werden mit dem Schulbus bis Geissholz transportiert. 
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